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FwfFwsiwsmMS .• Urchristliche Gemeinschaften, Frühmethodismus
(Eliot, Adam Bude), Oxfordbewegung.

ÄMÄe .• Einfluss der bürgerlichen, staatlichen Ordnung.
2. CFris/ew/ww« gleich Awsprdgwwg m Lebre m»«/ dh2/e. An sich schon

Lehre und Sitte Ruhe. A//e 5c/?dlAerM»gew vertreten.
3. CÄrz's/ew/Wra eine icer«/ew«/e und junge FYstAeiwwwg,- noch nicht

abgeschlossen; hat die Zukunft noch vor sich; deshalb Rückgang auf das

4. /«sas w««/ «Ae FVdw. a) Zwiespältige Stellung des Judentums.
Männerneligion; „danke dir, dass du mich nicht als Frau geschaffen";
Frau Besitz und unmündig; daneben hohe Schätzung der Frau-

b) bei Jesus tritt «A'e Le/W Fi«fer dem neuen Leèew zMrwcfe.

c) Kennzeichnend «Ae A«/AeA«wg «/er Uorzfetez/e/ Besitz, Bildung,
Zugehörigkeit zu Volk und Religion, Moralische Scheidung („Sünder"),
Männer «»<2 Frauen, Brüder und Schwestern.

5. Päw/ws für viele Seiten und namentlich für die entscheidenden
Merkmale des Christentums dur For/wz/Aerer.' so Aufhebung des Vorzugs
des Judentums, der Heide muss nicht Jude werden, um Christ zu werden.

Cd/. J, 2S.- Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben. Denn ihr
alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt Christus angezogen.
Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, «/«? îs£

r»cA/ M«hh m»«/ FV«z«; denn ihr alle seid einer in Christus.

a) Voraussetzung: Gemeinschaft der Christen; b) grundsätzliche
Gleichberechtigung von Mann und Frau; c) Befreiung nicht von der Eigen-
«H, aber now «/er Mira</ersfe//w«g «/er Fr«w; d) die Auswirkung ist den
Beteiligten überlassen.

6. „Die Frau soll in der Gemeinde schweigen". 2 Kor 24, 22—26
späterer Zusatz, wegen 11, 4—6- 12.

7. D/m CArzsfew/«w2 e/s £r/«Mswwg «/es gr^wz/sä/z/icAew wewew Xeèews,
«/äs /eszzs gesA'/fe/ /oä/, Fe/dÄf «Ae GVez'cFFe r e c A £ zgwwg der Frau neben
dem Mann.

Recht: soziale, nicht individuelle Grösse: raez'w Recht ist nur mein
KecA/, wenn ich für das Recht von )e«Zem eintrete. AecAt ist geordnete
izeFe,- Liebe ohne UerazzZwor/Mwg nicht möglich. Aw«Avig Kö/r/er.

Zulassung der Theologinnen zum Pfarramt in der evan-
gelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt

Fräulein Rosa Göttisheim reichte als Mitglied der Synode der Evan-
gelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt im Jahre 1930 einen Antrag ein,
der die „Verwendung von Theologinnen im kirchlichen Dienst" zum Ge-
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genstand hatte. Da es dafür keinerlei Verfassungsänderung bedurfte,
konnte die Synode von sich aus beschliessen, dass die Theologinnen zu
einem „beschränkten Pfarramt" zugelassen werden sollten. Seit 1942 gab
es Pfarrhelferinnen in der Basler Kirche- Sie wurden von ihren

Kollegen und von ihren Gemeinden hoch geschätzt.

Von nun an werden die Theologinnen als Pfarrerinnen ein volles
Amt versehen können. Der Anstoss zu diesem zweiten Schritt ist vom
Kirchenrat selber ausgegangen. Sein Antrag wurde am 6. Juni 1956 von
der Synode gebilligt- Die stimmberechtigten Mitglieder der Kirche, Frau-
en und Männer, haben am 8-/9- Dezember eine entsprechende Aenderung
der Kirchenverfassung mit 6726 Ja gegen 1031 Nein angenommen.

Aus dem Zürcher Kantonsrat

Liebe Staatsbürgerin!

Was liegt alles zwischen meinem letzten Bericht und heute! Vor
allem die Ungarntragödie! — In der Sitzung vom 5- November gedachte
der Zürcher Kantonsrat tief ergriffen ihrer Opfer und stellte zur ersten

Hilfeleistung 50 000 Franken zur Verfügung.

In der darauf folgenden Sitzung — sie fand erst am 26- November

statt — äusserte beim Thema „Staatsbeiträge und Zivilschutz" ein Rats-

mitglied sein Befremden darüber, dass die Frauenstimmrechtsvereine den

Dienst in den Hauswehren mit dem Frauenstimmrecht in Zusammenhang

bringen wollen. Ergänzend sei dazu bemerkt, dass ausser den Frauen-
stimmrechtsverbänden auch der Bund schweizerischer Frauenvereine so-

wie der katholische und der evangelische Frauenbund, also die Mehrheit
der organisierten Frauen der Schweiz ihre Stimme erhoben, um im Hin-
blick auf das angekündigte Obligatorium des Hauswehrdienstes für Frau-

en die Erwartung auszusprechen, dass daran auch vermehrte Rechte ge-

knüpft würden. Zu dieser Forderung dürfen wir - auch im Schatten

der jetzigen wie der noch kommenden Ereignisse stehen- Lies noch

einmal den schönen Vortrag von Frau Dr. Bürgin (Vertreterin des katho-

lischen Frauenbundes in der Kommission für den Zivilschutz), in der

letzten Nummer der „Staatsbürgerin" Dort steht der Satz : „Den Land-

wirten hat man während des 2. Weltkrieges für ihr Durchhalten die

Schaffung eines Agrargesetzes in Aussicht gestellt; das Versprechen
wurde gehalten". Nun tue man uns gegenüber ebenso!

Herzlich grüsst Deine X Y

NB. Hast Du die Radiosendung zur 5 0 Jahrfeier des Frauenstimmrechts

in Finnland gehört
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